
Inserat in der Limmatwelle vom Donnerstag, 27. November 2014 (Platzsparend) 
 
 
GEMEINDE NEUENHOF 
 
An der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. November 2014 wurden folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
Traktandenliste 
 
1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2014, Genehmi-

gung 
 
2. Voranschlag 2015, Genehmigung 
 
3. Werkleitungssanierung Hinterdorfstrasse/Bifangstrasse, Kreditgenehmigung von 

CHF 1‘054‘000 
 
4. Werkleitungssanierung Obere Sandrainstrasse, Kreditgenehmigung von 

CHF 584‘050 
 
5. Nutzungsplanung Siedlung, Teiländerung Bauzonenplan „Zürcherstrasse 2014“, 

Genehmigung 
 
6. Reglement über die Organisation der Gemeindewerke Neuenhof, Elektrizität und 

Wasser (GWN), Genehmigung der Änderung 
 
7. Einbürgerungen (6 Gesuche) 
 
 
Sämtliche Beschlüsse (ausser Traktandum 7: Einbürgerungen) unterstehen gemäss 
Art. 5 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Dieses kann von 1/10 
aller Stimmberechtigten innert 30 Tagen nach Veröffentlichung der Beschlüsse ergrif-
fen werden. Unterschriftenlisten können bei der Gemeindekanzlei Neuenhof bezogen 
und vor Beginn der Unterschriftensammlung zur Vorprüfung des Wortlautes des Be-
gehrens eingereicht werden. 
 
 
Ablauf der Referendumsfrist: Montag, 29. Dezember 2014 
 
 
Neuenhof, 25. November 2014 

GEMEINDERAT NEUENHOF 
 
 


